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14. Wahlperiode 08. 02. 2010

Antrag

der Abg. Andreas Hoffmann u. a. CDU

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und
Senioren

Zahnärztliche Leistungen in Baden-Württemberg

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie sich die Fallmengen und durchschnittlichen Vergütungen der Kassen
für die Zahnersatzleistungen Einzelkrone, Teilkrone, Dreigliedrige Brücke,
Totalprothese, Teilprothese Unterkiefer, Implantat Einzelzahn und Unter-
kieferteilprothese auf Implantatbasis von 1999 bis 2009 verändert haben;

2. wie sich die durchschnittlichen Gesamthonorare (GKV-Anteil + Patienten-
anteil) der Zahnärzte und die Eigenanteile für die Versicherten von 1999
bis 2009 für die unter Ziffer 1 genannten Zahnersatzleistungen verändert
haben;

3. wie sich die durchschnittlichen Laborkosten nach Auskunft der Kassen, der
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KZVBW) und der
Zahntechnikerinnungen im Land von 1999 bis 2009 für die unter Ziffer 1 
genannten Zahnersatzleistungen verändert haben;

4. welche Auswirkungen auf die Gesamt-Honorare, GKV-Vergütungen, Eigen-
anteile der Versicherten und die Laborkosten die Einführung der Festbe-
träge beim Zahnersatz hatte und wie diese Auswirkungen von Seiten der
KZVBW, der Zahntechnikerinnungen und den Kassen in Baden-Württem-
berg eingeschätzt werden;
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5. wie sich die Gesamtvergütung der Kassen an die KZVBW/die Behandler
und die Fallzahlen für ambulante, konservierende Leistungen, für Parodon-
tosebehandlungen und für die Kieferorthopädie von 1999 bis 2009 verän-
dert haben;

6. ob bekannt ist, wie viele Zahnärzte im Land zahntechnische Leistungen aus
dem Ausland beziehen und ob es zutrifft, dass bei einem Bezug zahntechni-
scher Leistungen aus dem Ausland auf der Abrechnung für die Patienten
klar die Herkunft der Zahntechnik ausgewiesen werden muss.

03. 02. 2010

Hoffmann, Krueger, Pfisterer, Dr. Löffler, Klenk CDU

B e g r ü n d u n g

Zahnersatz ist inzwischen in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
eine Leistung, für die Festbeträge gelten. Nachdem nun seit der Einführung
der Festbeträge seit 2005 Erfahrungen mit diesem Instrument gesammelt wer-
den konnten, gilt es nun, die finanziellen Auswirkungen dieser Regelung auf
die Patienten, die Zahnärzte, die zahntechnischen Labore und die gesetz-
lichen Krankenkassen festzustellen.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 1. März 2010 Nr. 31–0141.5/14/5858 nimmt das Ministe-
rium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren zu dem Antrag
wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie sich die Fallmengen und durchschnittlichen Vergütungen der Kassen
für die Zahnersatzleistungen Einzelkrone, Teilkrone, Dreigliedrige Brücke,
Totalprothese, Teilprothese Unterkiefer, Implantat Einzelzahn und Unter-
kieferteilprothese auf Implantatbasis von 1999 bis 2009 verändert haben;

2. wie sich die durchschnittlichen Gesamthonorare (GKV-Anteil + Patienten-
anteil) der Zahnärzte und die Eigenanteile für die Versicherten von 1999
bis 2009 für die unter Ziffer 1 genannten Zahnersatzleistungen verändert
haben;

Die Fragen 1 und 2 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet. 

Zur Beantwortung dieser Fragen hat die Kassenzahnärztliche Vereinigung
Baden-Württemberg (KZV) die ihr vorliegenden Abrechnungsdaten ausge-
wertet. Die Ergebnisse können den beiliegenden Übersichten (KZV 1. Fall-
zahlen/Vergütungen und KZV 2. Zahnarzthonorar/Versichertenanteil) ent-
nommen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nur die tatsächlich über
die KZV Baden-Württemberg abgerechneten Fälle in die Berechnung einbe-
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zogen werden konnten. Werte über außervertragliche prothetische Leistungen
und andersartigen Zahnersatz, die direkt mit dem Patienten abgerechnet wer-
den, liegen nicht vor.

Ergänzende Informationen zur Kostenentwicklung im Bereich Zahnersatz aus
Sicht einzelner gesetzlicher Krankenkassen für den Zeitraum 1999 bis 2009
können den beiliegenden Übersichten (AOK Ausgabenentwicklung Zahner-
satz und BARMER GEK Ausgabenentwicklung Zahnersatz) entnommen
werden.

3. wie sich die durchschnittlichen Laborkosten nach Auskunft der Kassen, der
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KZVBW) und der
Zahntechnikerinnungen im Land von 1999 bis 2009 für die unter Ziffer 1
genannten Zahnersatzleistungen verändert haben;

Die Krankenkassen haben in Bezug auf die genannten Zahnersatzleistungen
nur sehr begrenzte Daten über die Entwicklung der durchschnittlichen Labor-
kosten. 

Die Techniker Krankenkasse erklärt diesen Umstand mit der Einführung der
Festzuschuss-Systematik im Jahr 2005, die zu einer veränderten Rechnungs-
legung führte. Die Krankenkassen zahlten seitdem einen auf Durchschnitts-
werten basierenden Festzuschuss, der durch einen bestimmten Befund ausge-
löst werde. Bezogen auf Kostenpositionen, wie beispielsweise die Entwick -
lung der Laborkosten, lägen den Krankenkassen daher keine Informationen
mehr vor. Die frühere Kostentransparenz sei daher nicht mehr gegeben.

Für den Zeitraum vor Einführung der Festzuschüsse (1999 bis 2004) liegen
den Krankenkassen Zahlen über die Entwicklung der Eigen- und Fremdlabor-
kosten vor. Nähere Informationen hierzu können der beiliegenden Übersicht
(AOK Eigen- und Fremdlaborkosten 1999 bis 2004) entnommen werden. 

Nach Einschätzung der AOK Baden-Württemberg dürften die dort aufgeführ-
ten Beträge rund 65 Prozent der Gesamtkosten der Versorgungen ausmachen,
da seinerzeit 50 Prozent (ohne Bonus), 60 Prozent bzw. 65 Prozent (mit Bonus)
oder 100 Prozent (Härtefall) der Gesamtkosten anteilig von der Krankenkasse
übernommen worden seien. Ab dem Jahr 2005 hätten die Kassen nur noch
Festzuschüsse geleistet, die sich lediglich auf eine imaginäre Regelversor-
gung bezögen, nicht aber auf die tatsächliche Versorgung. 

Damit die Krankenkassen die vorliegende Frage beantworten könnten, müs-
sten diese über den Zeitraum von 1999 bis 2009 sämtliche Heil- und Kosten-
pläne bezüglich der gefragten Zahnersatzleistungen auswerten. Darauf ge-
richtete repräsentative Stichprobenauswertungen durch die Krankenkassen
sind mit einem verhältnismäßigen Aufwand von den Krankenkassen nicht zu
leisten.

Die KZV Baden-Württemberg hat für den Erhebungszeitraum die beiliegende
Übersicht (KZV 3. Veränderung der Laborkosten) zur Verfügung gestellt. Im
Zuge der Auswertung der Abrechnungsdaten für diesen parlamentarischen
Antrag wurden die Durchschnittsfremdlaborpreise sowie die Kosten für
Nichtedelmetalle in Ansatz gebracht. 

Das Zahntechniker-Handwerk Baden – Die Innung – und die Zahntechniker-
Innung Württemberg haben in einer gemeinsamen Stellungnahme die Ent-
wicklung der Vergütungen für ausgewählte zahntechnische Leistungen (Ma-
terial- und Laborkosten) innerhalb der Regelversorgung dargestellt. Daten -
basis für die beiliegende Grafik (Entwicklung der Vergütungen für ausge-
wählte zahntechnische Leistungen) ist das Bundeseinheitliche Leistungsver-
zeichnis der abrechnungsfähigen Zahntechnischen Leistungen (BEL).
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Zur Erläuterung der dieser grafischen Darstellung zugrunde liegenden Ent-
wicklung merken die Zahntechniker-Innungen in ihrer Stellungnahme Fol-
gendes an:

Im Jahr 2004 wurde im Zusammenhang mit der Einführung der Festzu-
schüsse in der zahnärztlichen Versorgung von gesetzlich Versicherten ein
Bundesmittelpreis für jede zahntechnische Leistung aus den zu diesem Zeit-
punkt auf Landesebene gültigen BEL-Preisen rechnerisch festgesetzt. Von
diesem darf der Preis in den jeweiligen Vertragsgebieten um maximal +/–5
Prozent abweichen. Dieser Bundesmittelpreis entwickelt sich seither jährlich
maximal in Höhe der sogenannten Grundlohnsummensteigerung gemäß § 71
SGB V. 

Darüber hinaus weisen die Zahntechniker-Innungen darauf hin, dass die Ver-
gütungen für zahntechnische Leistungen innerhalb der gesetzlichen Kranken-
versicherung in Folge des zum 1. Januar 2003 in Kraft getretenen sog. Bei-
tragssatzsicherungsgesetzes von 2002 auf 2003 um 5 Prozent abgesenkt wur-
den. Nur massive Umstrukturierungen innerhalb des Vergütungssystems in
Baden-Württemberg hätten zwischen 2007 und 2008 dazu geführt, dass ein-
zelne Versorgungen, insbesondere Kronen und Brücken, zu Lasten anderer
Versorgungen angestiegen seien und die Absenkung um 5 Prozent wenigstens
in diesem Bereich überwunden werden konnte.

4. welche Auswirkungen auf die Gesamt-Honorare, GKV-Vergütungen, Eigenan-
teile der Versicherten und die Laborkosten die Einführung der Festbeträge
beim Zahnersatz hatte und wie diese Auswirkungen von Seiten der KZVBW,
der Zahntechnikerinnungen und den Kassen in Baden-Württemberg einge-
schätzt werden;

Die KZV Baden-Württemberg schließt sich in ihrer Einschätzung der zum 
1. Januar 2005 eingeführten Festzuschüsse den Ergebnissen eines Berichts
der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung über die Auswirkungen des
Festzuschusssystems bei Zahnersatz in der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung aus dem Jahr 2007 an. In einer ökonomisch-theoretischen Analyse kom-
men die Berichterstatter zu dem Schluss, dass befundbezogene Festzuschüsse
allen anderen herkömmlichen Selbstbeteiligungsformen überlegen seien. Die
allokative Steuerungswirkung von Festzuschüssen sei vergleichsweise präzi-
ser und insofern auch mit stärkeren Kostendämpfungseffekten verbunden.
Auch in distributiver Hinsicht sei das Festzuschuss-Modell gerechter, da die
solidarisch aufgebrachten Finanzmittel der gesetzlichen Krankenkassen ge-
zielter für die Regelversorgung eingesetzt werden könnten. Das Instrument
der befundbezogenen Festzuschüsse erhöhe auch den Anreiz des behandeln-
den Zahnarztes, sich wirtschaftlich zu verhalten. Da die Krankenkassen zu-
dem kein Preisrisiko mehr zu tragen hätten, seien mit Einführung des Sys -
tems viele Maßnahmen einer Angebotssteuerung überflüssig geworden. Kon-
sequenterweise unterlägen die Vergütungen für Zahnersatz in der Regelver-
sorgung seit 2005 daher nicht mehr der Budgetierung sowie der Degression.

Der Bericht unterlegt diese Analyse mit empirischen Untersuchungen und
kommt dabei insbesondere zum Ergebnis, dass der konstatierte Ausgabenrük-
kgang in der Gesetzlichen Krankenversicherung für sich noch keinen Rük-
kgang des Versorgungsniveaus impliziere. Im Übrigen sei beim Vergleich der
durchschnittlichen tatsächlichen Kosten und des doppelten Festzuschusses
deutlich geworden, dass bei den Neuversorgungen der doppelte Festzuschuss
im Durchschnitt die tatsächlichen Kosten abdecke.

Die vom Ministerium für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg hierzu be-
fragten Krankenkassen legen in ihren Stellungnahmen dar, dass zeitgleich zur
Einführung der Festzuschüsse für die Vergütung von Zahnärzten ein bundes-
einheitlicher Punktwert gebildet wurde. Dadurch seien die Honorarunter-
schiede zwischen den einzelnen Bundesländern nivelliert worden. Von 2004
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auf 2005 bedeutete dies für Baden-Württemberg eine Punktwertabsenkung
um rund 2,8 Prozent. Da in die Festzuschüsse bundesweit gemittelte Werte
für Honorar und Laborkosten eingerechnet wurden, kam es dadurch für die
Krankenkassen dem Grunde nach zu Minderausgaben. 

Mit Blick auf die Auswirkungen des Festzuschusssystems auf die Versicher-
ten weisen die Krankenkassen darauf hin, dass die Festzuschüsse auf Bundes-
ebene für definierte Regelversorgungen auf Basis durchschnittlicher Ausga-
ben ermittelt worden seien. Wird ein Versicherter innerhalb des durchschnitt-
lichen Leistungsaufwandes therapiert, dürften die finanziellen Auswirkungen
des Festzuschusssystem auf den Versicherten annähernd neutral geblieben
sein. Ferner könne konstatiert werden, dass der Eigenanteil, den der Ver -
sicherte zu tragen habe, deutlich steige, sobald der Bereich der Regelversor-
gung verlassen und Zahnersatz aus dem Bereich der gleich- oder andersarti-
gen Versorgung eingegliedert werde. 

Die Zahntechniker-Innungen legen in ihrer Stellungnahme dar, dass die Ein-
führung der Festzuschüsse zur Bildung der sogenannten Bundesmittelpreise
beim Zahnersatz und zur Beschränkung der BEL-Vertragspreise auf einem
Korridor von +/–5 Prozent um den Bundesmittelpreis führte (siehe Antwort
zu Frage 3). In einigen, insbesondere östlichen Bundesländern seien damit die
Preise deutlich angehoben worden, in einigen westlichen Bundesländern
mussten Preise abgesenkt werden, um die gesetzliche Vorgabe zu erfüllen,
nicht höher als 5 Prozent über dem Bundesmittelpreis zu liegen. Im Durch-
schnitt lagen in Baden-Württemberg die Preise innerhalb des Korridors, so-
dass die Einführung der Festzuschüsse keine direkte Auswirkung auf die
Preise innerhalb des BEL in Baden-Württemberg gehabt hätte.

5. wie sich die Gesamtvergütung der Kassen an die KZVBW/die Behandler
und die Fallzahlen für ambulante, konservierende Leistungen, für Paro-
dontosebehandlungen und für die Kieferorthopädie von 1999 bis 2009 ver-
ändert haben;

Die Summen der von den Krankenkassen in den Jahren 1999 bis 2009 an die
KZV Baden-Württemberg gezahlten Gesamtvergütungen für ausgewählte
zahnärztliche Leistungen können der beiliegenden Übersicht entnommen
werden (KZV 5. Gesamtvergütungen der Kassen an KZV). Es wird darauf
hingewiesen, dass der KZV für Budgetabrechnungen keine Fallzahlen vorliegen.

6. ob bekannt ist, wie viele Zahnärzte im Land zahntechnische Leistungen aus
dem Ausland beziehen, und ob es zutrifft, dass bei einem Bezug zahntechni-
scher Leistungen aus dem Ausland auf der Abrechnung für die Patienten
klar die Herkunft der Zahntechnik ausgewiesen werden muss.

Die KZV Baden-Württemberg hat auf der Basis einer Auswertung der seit
Einführung des Festzuschusses über die KZV abgerechneten Fälle, die von
Vertragszahnärzten in Papierform zur Abrechnung übermittelt wurden, die
beiliegende Statistik erstellt (KZV 6. Auswertung Zahnersatz Ausland).

Die AOK Baden-Württemberg teilt mit, dass im Rahmen einer von der Kassen-
zahnärztlichen Bundesvereinigung und Bundeszahnärztekammer am 9. Juli
2009 veröffentlichten gemeinsamen Studie der Anteil des aus dem Ausland
bezogenen Zahnersatzes mit rund 10 Prozent veranschlagt worden sei. 

Es trifft zu, dass im Heil- und Kostenplan der Herkunfts- bzw. Herstellungs-
ort ausgewiesen werden muss. 

Dr. Stolz 

Ministerin für Arbeit und Sozialordnung,
Familien und Senioren
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BARMER GEK Landesgeschäftsstelle Baden-Württemberg

Kostenentwicklung im Bereich Zahnersatz 1999 bis 2009

Gesamtkosten Fallzahlentwicklung Kassenzuschuß je Fall Honorar je Mitglied M+L je Mitglied
1999 30.680.000 111.046 276,18 29,15 37,94
2000 32.605.000 113.895 286,26 31,83 42,02
2001 34.072.000 117.220 290,67 34,39 45,92
2002 30.444.000 106.198 286,68 31,83 41,59
2003 31.800.000 109.766 289,67 35,29 43,77
2004 32.610.000 105.654 297,25 34,87 40,50

Einführung Festzuschüsse ab 1.1.2005 Festzuschuß je Mitglied
2005 15.500.000 78.444 197,53 40,20
2006 21.825.000 92.262 237,72 56,79
2007 22.150.000 91.265 243,75 58,19
2008 21.904.000 89.619 244,00 57,89
2009 22.100.000 87.335 253,00 58,18

Anlage 2
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Ausgabenentwicklung und Struktur im Bereich Zahnersatz

 Honorar EUR Abw. Vorj. %
1999 81.735.501
2000 79.998.991 -2,12
2001 87.677.190 9,60
2002 79.921.852 -8,85
2003 87.767.484 9,82
2004 81.999.734 -6,57

Eigenlabor EUR Abw. Vorj. %
1999 33.295.102
2000 34.480.801 3,56
2001 36.389.587 5,54
2002 33.706.641 -7,37
2003 34.988.542 3,80
2004 34.557.285 -1,23

Fremdlabor EUR Abw. Vorj. %
1999 76.982.904
2000 82.874.926 7,65
2001 88.823.722 7,18
2002 81.967.642 -7,72
2003 86.288.965 5,27
2004 85.811.014 -0,55

AOK Baden-Württemberg

Anlage 3
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EUR Abw. Vorjahr %
1999 192.022.202
2000 197.359.328 2,78
2001 212.896.234 7,87
2002 195.601.239 -8,12
2003 209.044.991 6,87
2004 202.368.520 -3,19
2005 132.544.421 -34,50
2006 138.526.029 4,51
2007 140.735.680 1,60
2008 142.154.130 1,01
2009 147.692.514 3,90

EUR Abw. Vorjahr %
1999 62,33 8,75
2000 64,08 2,81
2001 70,48 9,98
2002 65,90 -6,49
2003 71,73 8,84
2004 70,86 -1,21
2005 47,23 -33,34
2006 50,09 6,06
2007 51,64 3,09
2008 52,93 2,50
2009 55,03 3,96

Erläuterungen: 

Ab dem Jahr 2005 werden befundbezogene Festzuschüsse geleistet.
Diese erlauben keinen Rückschluss auf die Gesamt-Behandlungskosten.

Werte absolut

Werte je Mitglied

Ausgabenentwicklung Zahnersatz

AOK Baden-Württemberg

Anlage 4
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